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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der Arbeitgeber ist nach § 26 Abs 2 AZG nicht verp9ichtet, dem Arbeitsinspektor die Aufzeichnungen über die

geleisteten Arbeitsstunden und deren Entlohnung zu übersenden. Tut er dies trotzdem auf freiwilliger Basis, so hat

das keinen Einfluß auf den Beweiswert der von ihm geführten Aufzeichnungen und die darauf beruhende Anzeige.
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